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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
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Abteilung 5
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1. Instanz

Aktenzeichen S 2 RJ 1058/97 A
Datum 05.08.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 575/99
Datum 06.03.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 5.
August 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

In diesem Rechtsstreit geht es um eine hÃ¶here Rente.

Der am â�¦1957 in Bosnien geborene und jetzt wieder dort lebende KlÃ¤ger kam im
Jahre 1992 nach Deutschland und erlernte hier vom 02.09.1974 bis 11.08.1976 das
Kfz-Handwerk. Danach arbeitete er in GÃ¶ppingen als Kfz-Mechaniker. Die Arbeit
wurde unterbrochen durch eine MilitÃ¤rdienstzeit bei der jugoslawischen Armee
vom 04.01.1979 bis 23.05.1980. Am 01.10.1980 nahm der KlÃ¤ger seine Arbeit in
Deutschland wieder auf, war aber bereits am 23.12.1980 an einem schweren
Verkehrsunfall beteiligt, der zu einer Reihe von Verletzungen fÃ¼hrte, u.a. einem
SchÃ¤del-Hirn-Trauma, dessen Folgen andauern.

Aufgrund eines Urteils des erkennenden Senates vom 17.09.1996 (L 5 AR 488/92)
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gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom 24.05.1997 Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit ab 01.02.1989 in HÃ¶he von damals 223,92 DM. Als
Versicherungsfall wurde der Zeitpunkt der Arbeitsaufgabe in Bosnien im Januar
1989 zu Grunde gelegt. Den gegen den Rentenbescheid erhobenen Widerspruch
wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 13.08.1997 zurÃ¼ck. Die
dagegen gerichtete Klage hat das Sozialgericht Landshut mit Urteil vom 05.08.1999
abgewiesen mit der BegrÃ¼ndung, es sei nicht feststellbar, dass die Rente zu
niedrig berechnet sei. Eine Zurechnungszeit habe aus versicherungsrechtlichen
GrÃ¼nden nicht anerkannt werden kÃ¶nnen.

Gegen das am 07.09.1999 zur Post gegebene Urteil hat der KlÃ¤ger mit Schreiben
vom 15.11.1999, eingegangen am 23.11.1999, Berufung eingelegt und zur
BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt, er sei mittellos, besitze keine Krankenversicherung und
sei "wÃ¶rtlich am Hungern". Zur Zeit seines Unfalls sei er bei der
Rechtsschutzversicherung sowie bei einer Haftpflichtversicherung versichert
gewesen. Er sei der Meinung, dass der andere am Unfall Beteiligte gleicherweise
schuldig gewesen sei. Er â�� der KlÃ¤ger â�� habe einen lebenslÃ¤nglichen
Schaden erlitten. Seine LVA-Rente sei minimal und er sei der Ã�berzeugung, dass
ihm eine EntschÃ¤digung aus der Versicherung zustehe und selbstverstÃ¤ndlich
aufgrund seiner InvaliditÃ¤t eine hÃ¶here Rente.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts Landshut vom
05.08.1999 sowie in AbÃ¤nderung des Bescheides vom 24.05.1997 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 13.08.1997 zu verurteilen, ihm eine hÃ¶here
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Beigezogen wurden die Akten der Beklagten, des SG Landshut und des Bayerischen
Landessozialgerichts (L 5 AR 488/92).

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144 Abs.1 Satz 2, 151 Sozialgerichtsgesetz
â�� SGG -). Insbesondere ist die Berufungsfrist gewahrt, die im vorliegenden Fall
drei Monate betrÃ¤gt, weil der KlÃ¤ger im Ausland wohnt (Â§ 153 Abs.1 i.V.m. Â§ 87
Abs.1 Satz 2 SGG).

Sie erweist sich jedoch als unbegrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
eine hÃ¶here Rente.

Wie die Beklagte in ihrem Widerspruchsbescheid vom 13.08.1997 detailliert
dargelegt hat, ist fÃ¼r die HÃ¶he der Rente eines Versicherten neben dem
Rentenartfaktor, der bei der ErwerbsunfÃ¤hgkeitsrente 1 betrÃ¤gt (Vollrente), und
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dem aktuellen Rentenwert, der fÃ¼r alle Versicherten gleich ist, vor allem die
Summe der persÃ¶nlichen Entgeltpunkte maÃ�geblich (Â§Â§ 64, 66, 67, 68, 69
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch â�� SGB VI -). Die persÃ¶nlichen Entgeltpunkte (Â§
66 SGB VI) ergeben sich zum einen aus der HÃ¶he der geleisteten BeitrÃ¤ge und
zum anderen aus deren Anzahl. Diese hÃ¤ngt wiederum von der Dauer der
Versicherung ab. Der KlÃ¤ger hat in der deutschen Rentenversicherung nur wenig
mehr als fÃ¼nf Jahre zurÃ¼ckgelegt, so dass sich schon deshalb eine hohe Rente
nicht ergeben kann. Er war bei Eintritt des Versicherungsfalles (Aufgabe der Arbeit
in seiner Heimat am 28.01.1989) erst 34 Jahre alt. Gleichwohl kÃ¶nnen sog.
Zurechnungszeiten nicht berÃ¼cksichtigt werden. Da der Versicherungsfall am
28.01.1989 eingetreten ist, finden gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs.2 SGB VI die damals
geltenden Vorschriften der Reichsversicherungsordnung (RVO) Anwendung. Nach Â§
1260 RVO ist bei Versicherten, die â�� wie der KlÃ¤ger â�� vor Vollendung des 55.
Lebensjahres berufsunfÃ¤hig oder erwerbsunfÃ¤hig geworden sind, bei der
Ermittlung der anrechnungsfÃ¤higen Versicherungsjahre die Zeit vom
Kalendermonat, in dem der Versicherungsfall eingetreten ist, bis zum
Kalendermonat der Vollendung des 55. Lebensjahres den zurÃ¼ckgelegten
Versicherungs- und Ausfallzeiten hinzuzurechnen (Zurechnungszeit). Voraussetzung
fÃ¼r die Anrechnung der Zurechnungszeit ist, dass entweder von den letzten 60
Kalendermonaten vor Eintritt des Versicherungsfalles mindestens 36
Kalendermonte mit BeitrÃ¤gen fÃ¼r eine rentenversicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit belegt sind, oder die Zeit vom Kalendermonat des
Eintritts in die Versicherung bis zum Kalendermonat, in dem der Versicherungsfall
eingetreten ist, mindestens zur HÃ¤lfte mit BeitrÃ¤gen fÃ¼r eine
rentenversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit belegt ist. Beide
Voraussetzungen sind beim KlÃ¤ger nicht erfÃ¼llt. In den letzten fÃ¼nf Jahren vor
Eintritt des Versicherungsfalles hat er keine deutschen Versicherungszeiten
zurÃ¼ckgelegt. Auch ist die Zeit vom Eintritt in die deutsche Rentenversicherung
(September 1974) bis Eintritt des Versicherungsfalles keineswegs zur HÃ¤lfte mit
PflichtbeitrÃ¤gen belegt. Die in Bosnien zurÃ¼ckgelegten Zeiten kÃ¶nnen in diesem
Zusammenhang nicht berÃ¼cksichtigt werden, weil Art.25 des hier anzuwendenden
deutsch-jugoslawischen Sozialversicherungsabkommens vom 12.10.1968 zwar die
Zusammenrechnung der in beiden Staaten zurÃ¼ckgelegten Versicherungszeiten
vorsieht, allerdings nur fÃ¼r den Anspruchserwerb und nicht fÃ¼r die Berechnung
der RentenhÃ¶he (vgl. Koch-Hartmann, Die Rentenversicherung im
Sozialgesetzbuch zum deutsch-jugoslawischen Sozialversicherungsabkommen,
Art.25 Anm.3). In Art.26 Abs.1 des seit 01.12.1998 geltenden deutsch- kroatischen
Sozialversicherungsabkommens ist ausdrÃ¼cklich geregelt, dass Grundlage fÃ¼r
die Ermittlung persÃ¶nlicher Entgeltpunkte nur die Entgeltpunkte sind, die sich
nach deutschen Rechtsvorschriften ergeben. Daraus folgt zwangslÃ¤ufig, dass
kroatische Zeiten zur ErfÃ¼llung der Halbbelegung nicht herangezogen werden
kÃ¶nnen. Aus demselben Grunde konnten auch die 14 Monate Krankheits- und
Arbeitslosigkeitszeiten nicht berÃ¼cksichtigt werden (vgl. Â§ 1259 Abs.3 RVO a.F.).

Die Ã¼brigen vom KlÃ¤ger angefÃ¼hrten Argumente sind fÃ¼r die RentenhÃ¶he
irrelevant. Es kann dahingestellt bleiben, wie die Verschuldensfrage bei dem
Verkehrsunfall im Jahre 1980 zu bewerten ist, da dies fÃ¼r die HÃ¶he der Rente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung keine Rolle spielt. Des Weiteren ist nach
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deutschem Rentenrecht eine BedÃ¼rftigkeit des RentenempfÃ¤ngers nicht zu
berÃ¼cksichtigen. In Deutschland lebende RentenempfÃ¤nger haben, wenn ihre
Rente zum Leben nicht ausreicht (und auch keine sonstigen EinkÃ¼nfte vorhanden
sind), ggfs. die MÃ¶glichkeit Sozialhilfeleistungen in Anspruch zu nehmen. Eine
Mindestrente aus sozialen GrÃ¼nden sieht das deutsche Rentenrecht nicht vor.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf eine
hÃ¶here Rentenleistung aus der deutschen Rentenversicherung hat. Seine Berufung
konnte deshalb keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 10.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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